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Wenn das Schnäppchen 
mangelhaft ist ...
Probleme bereitet es, wenn sich nach einem 
Kauf herausstellt, dass das Kaufobjekt man-
gelhaft und reparaturbedürftig ist. In vielen 
Fällen von Ankäufen zwischen Privaten ist die 
Gewährleistung ausgeschlossen. Außerdem ist 
in vielen Fällen ein Mangel nicht sofort erkenn-
bar und können Verschleißerscheinungen etwa 
beim Ankauf von gebrauchten Waren im Laufe 
der Zeit hervorkommen, ohne dass eine Ge-
währleistungsverpflichtung dadurch ausgelöst 
wird. Wesentlich ist, dass der Verkäufer bei 
solchen schwerwiegenden Mängeln, die den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch des Kaufge-
genstandes hindern, trotz Gewährleistungs-
ausschluss haftet. Die häufigsten Fehler, die 
bei der Behandlung derartiger Probleme ge-
macht werden, sind, dass mit der Reklamation 
zu lange Zeit zugewartet wird, dass von dritter 
Seite in den Kaufgegenstand eingegriffen wird, 
also die Reparatur von dritter Seite vorgenom-
men wird, oder dass entsprechende Aufforde-
rungen zur Reparatur oder Verbesserung nicht 
ordnungsgemäß dokumentiert sind. In solchen 
Fällen ist es daher zu empfehlen, dass Sie den 
Rechtsanwalt Ihres Vertrauens aufsuchen, da-
mit dieser alles Erforderliche vorkehrt, damit 
Ihr Anspruch gesichert ist.
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W: www.derntl.eu 

Die Rechtsanwaltskanzlei Mag. Georg Derntl 
erstreitet Ihren Gewährleistungsanspruch 
oder wehrt den gestellten Anspruch ab.
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Seit 2009 punkten Kunden beim Einkauf mit der PERG-Card. Über 8.500 Kunden  
nutzen seither die Vorteile und freuen sich darüber, bei jedem Einkauf bei einem  
der 23 Partnerbetriebe sparen zu können.

Immer günstiger einkaufen.

„Im Vorjahr buchten die Betriebe ihren 
Kundinnen über 3,3 Millionen Punk-
te auf die Karten – das entspricht einem 
gewährten Nachlass von 33.000 Euro. 
Und das meiste davon wurde schon wie-
der eingelöst“, sagt Citymanager Günter 
Kowatschek. Dennoch sind rund 28.000 
Euro auf den Karten im Umlauf. „Das 
entspricht im Durchschnitt nur etwas über 
drei Euro pro Karte – hört sich also nur in 
Summe viel an.“ Dennoch weist der City- 
manager darauf hin, dass gesammelte 
Punkte innerhalb von ungefähr einem 
Jahr wieder eingelöst werden sollten. 
Auch weil es für das Guthaben keine 
Zinsen gibt, lohnt sich das.
Abhängig von Branche und Pro-
duktgruppen werden von den Partner-
betrieben zwischen 1% und 5% des 
Kaufbetrages auf die PERG-Card ge-
bucht. Dieser Betrag gehört zu 100% 
den Kartenbesitzern. Denn das PERG-
Card-System ist transparent: Ein Punkt 
entspricht einem Cent. Kartenbesitzer 
zeigen in den Partnerbetrieben die Karte 
an der Kassa her und sammeln bei fast 
jedem Einkauf Punkte. Ausgenommen 
sind Abverkaufs- und Aktionswaren – 
doch für die kann man die gesammelten 
Punkte einlösen.

Geplant: Neues System.
Aktuell wird über eine Erweiterung des 
gut funktionierenden, jedoch schon 10 
Jahre alten Systems verhandelt. Dem 
Zeitgeist entsprechend sind eine Smart-
phone-App und eine neue Kartentech-
nologie angedacht, damit die Buchung 
noch schneller erfolgen kann. Die Ge-
spräche dazu stehen am Anfang. Im Sep-
tember werden wir im PERG-Journal 
überdiese Entwicklung berichten.
Die PERG-Card gibt es bei allen Part-
nerbetrieben, beim Stadtmarketing Perg 
oder online auf www.pergcard.at.


